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An den Grossen Rat 19.5250.02 

 
 
FD/P195250 
 
Basel, 4. September 2019 
 
Regierungsratsbeschluss vom 3. September 2019 
 
 
 

Interpellation Nr. 65 Pascal Messerli betreffend «Steuersenkungen 
für den Mittelstand»  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 5. Juni 2019) 
 

 „Am 10. Februar 2019 hat die Basler Stimmbevölkerung den Grossratsbeschluss vom 19. Septem-
ber 2018 betreffend Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern (Steuergesetz) (Basler Kom-
promiss zur Steuervorlage 17) mit 78.78% deutlich angenommen. Die Ziele dieser Abstimmungsvor-
lage waren die steuerliche Gleichbehandlung aller Unternehmen im Kanton Basel-Stadt, die 
Senkung der Einkommenssteuer für die Bevölkerung sowie sozialpolitische Massnahmen zu Guns-
ten der Bevölkerung im Umfang von 80 Millionen Franken pro Jahr. Unter anderem soll der Steuer-
satz bei den steuerbaren Einkommen bis 200'000 Franken (Tarif A) bzw. bis 400'000 Franken (Tarif 
B) stufenweise auf 21.5% gesenkt werden. 

Am 19. Mai 2019 stimmte die Basler Stimmbevölkerung der kantonalen Volksinitiative «Topverdien-
ersteuer: Für gerechte Einkommenssteuern in Basel» mit 52.71% zu. Die Initiative fordert folgende 
Steuersätze: 

§ 36 des Gesetzes über die direkten Steuern vom 12. April 2000 (SG 640.100) wird wie folgt geän-
dert:  
1
 Die einfache Steuer auf dem steuerbaren Einkommen wird nach folgendem Tarif (Tarif A) berech-

net:  
Von Fr. 100 bis Fr. 200'000: Fr. 22.25 je Fr. 100.  
Über Fr. 200’000 bis Fr. 300’000: Fr. 28 je Fr. 100.  
Über Fr. 300’000: Fr. 29 je Fr. 100.  
2
 Die einfache Steuer auf dem steuerbaren Einkommen wird für in rechtlich und tatsächlich unge-

trennter Ehe lebenden Ehegatten sowie für Alleinstehende, die mit Kindern oder unterstützungsbe-
dürftigen Personen zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, nach folgen-
dem Tarif (Tarif B) berechnet:  
Von Fr. 100 bis Fr. 400’000: Fr. 22.25 je Fr. 100.  
Über Fr. 400’000 bis Fr. 600’000: Fr. 28 je Fr. 100.  
Über Fr. 600’000: Fr. 29 je Fr. 100.  

Zusammenfassend hat die Basler Stimmbevölkerung also beim steuerbaren Einkommen von 
100 Franken bis 200'000 Franken (Tarif A) bzw. 100 Franken bis 400'000 Franken (Tarif B) innerhalb 
von drei Monaten zwei unterschiedlichen Steuersätzen zugestimmt. In den offiziellen Erläuterungen 
für die Abstimmungen vom 19. Mai 2019 wurde garantiert, dass die am 10. Februar 2019 beschlos-
senen Steuersenkungen bei Annahme der Topverdienersteuer-Initiative nicht rückgängig gemacht 
werden. Die Initianten der Topverdienersteuer thematisierten zudem immer die oberen Einkommen 
(laut JUSO BS 1% der Bevölkerung), die zusätzlich belasten werden sollen. Da formulierte Volksini-
tiativen jedoch grundsätzlich wortgetreu auszulegen wären, bitte ich den Regierungsrat um Antwor-
ten zu folgenden Fragen: 
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1. Teilt der Regierungsrat die Ansicht des Interpellanten, dass man beim Basler Kompromiss zur 
Steuervorlage 17 den Mittelstand unter anderem mit Steuersenkungen entlasten wollte? 

2. Teilt der Regierungsrat die Ansicht des Interpellanten, dass die Initianten der Topverdiener-
steuer lediglich die oberen Einkommen höher besteuern wollten? 

3. Werden nun die im Basler Kompromiss zur Steuervorlage 17 sowie in den Abstimmungserläu-
terungen versprochenen Steuersenkungen durchgeführt? 

4. Falls Frage 3 verneint wird: Wird die Abstimmung über die Topverdienersteuer-Initiative auf-
grund irreführenden Abstimmungserläuterungen wiederholt? 

Pascal Messerli“ 

 

Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
1. Teilt der Regierungsrat die Ansicht des Interpellanten, dass man beim Basler Kompromiss zur 

Steuervorlage 17 den Mittelstand unter anderem mit Steuersenkungen entlasten wollte? 
 
Ja. Der Basler Kompromiss beinhaltet schrittweise Senkungen der Einkommenssteuer im Um-
fang von 70 Millionen Franken. Die untere Tarifstufe sinkt schrittweise von bisher 22.25 Prozent 
auf 21.50 Prozent; der Abzug für selbstbezahlte Krankenkassenprämien wird schrittweise von 
bisher 2‘000 Franken auf 3‘200 Franken erhöht.  
 
2. Teilt der Regierungsrat die Ansicht des Interpellanten, dass die Initianten der Topverdiener-

steuer lediglich die oberen Einkommen höher besteuern wollten? 
 
Ja. Zum Zeitpunkt der Entstehung der Initiative, deren Unterzeichnung resp. deren Einreichung 
lag der Basler Kompromiss in der finalen Form noch gar nicht vor. Sie zielte aber eindeutig auf 
die obere Tarifstufe ab. Demzufolge konnte es auch nicht die Absicht der Initiative sein, die unte-
re Tarifstufe zu ändern.   
 
3. Werden nun die im Basler Kompromiss zur Steuervorlage 17 sowie in den Abstimmungserläu-

terungen versprochenen Steuersenkungen durchgeführt? 
 
Ja. Die Steuersenkungen werden auch nach dem Ja zur Initiative „Topverdienersteuer“ durchge-
führt. Die Topverdienersteuer betrifft lediglich die Änderung der oberen Tarifstufe. Der erste 
Schritt der Einkommenssteuersenkung im Rahmen des Basler Kompromisses zur Steuervorlage 
17 gilt bereits für das Steuerjahr 2019.    
 
4. Falls Frage 3 verneint wird: Wird die Abstimmung über die Topverdienersteuer-Initiative auf-

grund irreführenden Abstimmungserläuterungen wiederholt? 
 
Diese Frage ist obsolet.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


